
Architekten- und Ingenieurverein 
Mainz e.V. (AIV Mainz) 
Geschäftsstelle 
Langendellschlag 16.a 
65199  Wiesbaden 

AUFNAHMEANTRAG 

Ich bitte um Aufnahme in den Architekten- und Ingenieur-Verein Mainz e.V. 
als  ordentliches /   Junior /  förderndes Mitglied:  *)  (siehe Seite 2) 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

………………………………………………… …………………………………………..……. 
Ort / Datum Unterschrift 

Persönliche Daten: 
Titel / Vor-  und Zuname: …………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum .……………………………………………………………………………………… 

Privatanschrift: 
Straße / Wohnort ……….……………………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………… Mobil   …………………………………….…… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………….……. 

Dienstanschrift: 

Firma / Dienststelle  ………………………………………………………………………………….… 

Straße / Wohnort   ……….……………………………………………………………………………….... 

Telefon …………………………………… Mobil   …………………………………….…… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………….……. 



Blatt 2 zum Aufnahmeantrag  AIV Mainz  Stand: 07/2023 

 Architekt / Architektin  Bauingenieur / Bauingenieurin 

 Stadtplaner / Stadtplanerin  Andere ………………………………………………………….. 

Wir möchten auch wissen, an welchen Themen / Veranstaltungen Sie besonders interessiert sind 
(bitte ankreuzen): 

Kunst / Kultur / Historie………………..….  Halbtages-Veranstaltungen………….. 

Wissenschaft / Technologie / Energie….  (Vor-)Abendveranstaltungen………… 

Baustellen / Technik / Organisation…….  Tages – Exkursionen…………………. 

Aktuelle bauliche /stadtplanerische Pro- 

bleme (z.B. als „Mainzer Baugespräch“ o.ä.)…… 


Mehrtägige Reisen………………….… 

Kritische Themen / Reizthemen…………  Themenstammtische…………………. 

Sonstiges………………….……………….. 

Podiumsdiskussion………………………… 
(allgemeines Publikum / Studierende) 



Beispiele : 

…………………………………………………………………………………………………………..…….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordentliche Mitglieder können werden: 

Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure des gesamten Bauwesens, die einen 
Hochschulabschluß mit einem akademischen Grad (Bachelor, Master, Diplom, Doktor o.glw.) haben sowie 
Persönlichkeiten aus dem Bauwesen, die unter Berücksichtigung ihrer Stellung und ihrer fachlichen Leistungen vom 
Vorstand als zur Aufnahme geeignet anerkannt werden. 
Mitgliedsbeitrag  70,00/ Jahr   

Juniormitglieder können werden: 

Studierende gesamten Bauwesens während der Zeit ihres Studiums oder ihrer Promotion. Es gilt ein reduzierter 
Mitgliedsbeitrag. Im Jahr nach Beendigung des Studiums wandelt sich die Juniormitgliedschaft automatisch in eine 
ordentliche Mitgliedschaft um. 
Mitgliedsbeitrag € 30,00/ im ersten Jahr  

Fördernde Mitglieder können werden: 

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie Handelsgesellschaften, die dem Bauwesen 
nahestehen und die Aufgaben des Vereins durch Mitarbeit auf bestimmten Gebieten oder durch Beiträge fördern 
wollen. Förderer haben kein Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen. 
Mitgliedsbeitrag € 30,00 / Jahr  


